
 

Nr. 8 37. Jahrgang                August 2023 

 

 

 



Pfarreiengemeinschaft  

Stockheim -  Ostheim  

Gottesdienste und Veranstaltungen  
der Pfarrei St. Vitus 

Dienstag 15.08.  MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL mit 

Kräutersegnung in allen Gottesdiensten  

млΥмр  {ǘƻŎƪƘŜƛƳ aŜǎǎŦŜƛŜǊ ŦǸǊ ŘƛŜ tŦŀǊǊŜƛŜƴƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ {ǘƻŎƪƘŜƛƳπ
hǎǘƘŜƛƳ Ȋǳ aŀǊƛŀ IƛƳƳŜƭŦŀƘǊǘ  ƛƴ ŘŜǊ YǊŜǳȊƪŀǇŜƭƭŜ ŀƴǎŎƘƭΦ 
YǊŜǳȊƪŀǇŜƭƭŜƴŦŜǎǘ Ƴƛǘ  ϦmōōŜǎ ŘŀƴƻŀŎƘϦ  
{ƛŜƎŦǊƛŜŘ ǳƴŘ 9Ǌƴŀ 9ƴŘǊŜǎ ǳΦ wƛŎƘŀǊŘ {ǘƻǊŀǘƘΤ [ǳŘǿƛƎ {ǘǊŜƛǘ Ƴƛǘ 
9ƭǘŜǊƴ ǳΦ {ŎƘǿƛŜƎŜǊŜƭǘŜǊƴΤ {ŜŜƭŜƴƎƻǘǘŜǎŘƛŜƴǎǘ ŦǸǊ DǸƴǘŜǊ 
!ǊƴƻƭŘ  όtƛƻǘǊ .Ǌǳǎƪƛύ 

Sonntag 20.08.  20. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

млΥмр  hǎǘƘŜƛƳ aŜǎǎŦŜƛŜǊ ȊǳƳ tŀǘǊƻȊƛƴƛǳƳ aŀǊƛŀ YǀƴƛƎƛƴ  
DŜǊǘǊǳŘŜ DǊƻǖƳŀƴƴ  όtƛƻǘǊ .Ǌǳǎƪƛύ 

Dienstag 22.08.  Maria Königin  

мфΥлл  hǎǘƘŜƛƳ ¢ŀƛȊŞπ DŜōŜǘ  ό¦ƭǊƛŎƘ 9ƳƎŜύ 

Sonntag 27.08.  21. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

млΥмр  {ǘƻŎƪƘŜƛƳ aŜǎǎŦŜƛŜǊ  
{ŜŜƭŜƴƎƻǘǘŜǎŘƛŜƴǎǘ ŦǸǊ DǸƴǘŜǊ !ǊƴƻƭŘΤ ²ƻƘƭǘŅǘŜǊ ǳƴǎŜǊŜǊ 
tŦŀǊǊƎŜƳŜƛƴŘŜΤ !ƭŦǊŜŘ CƛŜŘƭŜǊ ǳƴŘ 9ƭǘŜǊƴΤ Yƭŀǳǎ .ŀƭƭƛƴƎ όмΦ 
WŀƘǊǘŀƎύΤ DŜƻǊƎ Ϧ{ŎƘƻǊǎŎƘϦ CƭŜƛǎŎƘƳŀƴƴΤ ²ŜǊƴŜǊ wŜƛŎƘŜǊǘΣ LǾƻ 
ǳΦ wƻǎŀ 5ƛŜƳŜǊ ǳΦ !ƴƎŜƘΦ  ό¢ƘƻƳŀǎ aŜƴȊŜƭύ 

мпΥол  {ǘƻŎƪƘŜƛƳ ¢ŀǳŦǎƻƴƴǘŀƎ όtD {ǘƻŎƪƘŜƛƳ π hǎǘƘŜƛƳύ¢ŀǳŦŜ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎ 
IŜƭŜƴŀ IŀǇǇŜƭ  ό¢ƘƻƳŀǎ aŜƴȊŜƭύ 

Dienstag 29.08.  Enthauptung Johannes des Täufers  

мфΥлл  hǎǘƘŜƛƳ ¢ŀƛȊŞ π DŜōŜǘ  όIΦπDΦ ½ƛƳƳŜǊƳŀƴƴύ 

Sonntag 03.09.  22. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

млΥмр  hǎǘƘŜƛƳ ²ƻǊǘπDƻǘǘŜǎπCŜƛŜǊ Ƴƛǘ YƻƳƳǳƴƛƻƴǎǇŜƴŘǳƴƎ  ό¢Φ {ǇŅǘƘύ 

Sonntag 10.09.  23. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

 YƛǊŎƘƭƛŎƘŜ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘƪŜƛǘǎŀǊōŜƛǘ  ǳƴŘ YŀǘƘΦ {ŎƘǊƛŦǘǘǳƳ 
млΥмр  {ǘƻŎƪƘŜƛƳ aŜǎǎŦŜƛŜǊ ²ƻƘƭǘŅǘŜǊ ǳƴǎŜǊŜǊ tŦŀǊǊƎŜƳŜƛƴŘŜΤ 

 DǳƛŘƻ {ŀǳŜǊ όмΦWŀƘǊǘŀƎύ  ό¢ƘƻƳŀǎ 9ƭōŜǊǘύ 
ммΥнл  {ǘƻŎƪƘŜƛƳ ¢ŀǳŦŜ ŘŜǎ YƛƴŘŜǎ DŜƭŜƴŎǎŞǊ Wƻƴŀǎ [ǳƛǎ  ό¢ƘƻƳŀǎ 9ƭōŜǊǘύ 



Mach mal wieder Urlaub é 

é mit Gott! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist Urlaubszeit. Die Schulferien haben begonnen. Viele Familien 

brechen auf, um sich an nahen oder fernen Urlaubsorten zu erholen. Hat 

Jesus eigentlich auch Urlaub gemacht? Während des öffentlichen 

Auftretens Jesu ist uns zu dem Thema nichts bekannt. Zumindest berichtet 

die Bibel nicht von einem Urlaub wie wir ihn kennen. Vielleicht hat Jesus 

bewusst darauf verzichtet? Nicht selten arten die Vorbereitung und die 

Anreise für den Urlaub in totalen Stress aus: Koffer packen, Familienstreit, 

Verkehrschaos auf der Autobahn, Wartezeiten am Flughafen, quengelnde 

Kinder im Auto und im Hotel läuft es auch nicht so wie geplant. Manchmal 

bräuchten wir Urlaub nach dem eigentlichen Urlaub, weil dieser so stressig 

war. 

Aber zurück zur Frage, ob Jesus Urlaub gemacht hat? Es ist wie gesagt 

nichts darüber bekannt, dass Jesus einen längeren Urlaub gemacht hatte, 

aber er legte regelmäßig Ruhepausen ein: 

ĂIn aller Fr¿he, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen 

einsamen Ort um zu beten.ñ (Mk 1, 35) 

oder 

ĂDa sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein 

sind, und ruht ein wenig aus!ñ (Mk 6, 31) 

Vielleicht ist es etwas, was wir Menschen verlernt haben: Ruhepausen 

einzulegen. Selbst der Urlaub ist oftmals von vorne bis hinten 

durchgetaktet und durchorganisiert: Ausflugsfahrten, ein Programm, das 

absolviert wird, schließlich wurde es mitbezahlt. Diese oder jene 

Sehenswürdigkeit, die man noch gesehen haben muss und einen 

Verwandten, der auch noch besucht werden soll, weil man sich schon ewig 

nicht mehr gesehen hat. 

Wir Menschen brauchen Ruhe, Zeit der Entspannung, Zeit der Muße. Das 

Leben besteht aus einem Wechselspiel zwischen Arbeit und Ruhe, getreu 

dem klºsterlichen Wort ĂOra et laborañ. Gott hat uns daf¿r unter anderem 

den siebten Tag geschenkt. Vielleicht etwas, was wir Menschen vergessen 

haben. Selbst Gott ruhte sich nach Vollendung der Schºpfung aus. ĂUnd 

Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte Gottñ 



(Gen 2, 3). Wir haben es denke ich ein wenig verlernt, dass der Sonntag 

auch für uns selbst da ist, für die Familie und um zur Ruhe zu kommen. 

Jesus wusste das nur zu gut, dass der Mensch Ruhe braucht: ĂDer Sabbat 

wurde f¿r den Menschen gemachtñ (Mk 2, 27). Der Sonntag ist f¿r viele 

Menschen zu einem normalen Tag wie jeder andere geworden. Der 

sonntägliche Gottesdienst wird manchmal eher als Belastung, wie ein 

Termin der absolviert werden muss wahrgenommen. Dabei soll er etwas 

wohltuendes für uns sein, eine Zeit, die uns guttut und in der wir innerlich 

zur Ruhe kommen um mit Gott in Beziehung zu treten. Eine Zeit, in der 

keiner etwas von uns will, wir mal nicht auf die Uhr schauen und schon 

wieder gedanklich von Termin zu Termin hetzen. 

Gönnen sie sich mal wieder Urlaub für die Seele. Machen sie es wie Jesus 

und ziehen sie sich auch im Alltag für einen kurzen Moment zurück. 

Kommen sie zur Ruhe, vielleicht zünden sie eine Kerze in einer Kapelle an. 

Vielleicht setzen sie sich für einen Moment in eine stille Kirche oder 

verbringen etwas Zeit in der Natur, an einer Grotte oder einem Bildstock. 

Auch das ist Gottesdienst und hilft uns unsere innere Mitte zu finden und 

Kraft zu tanken. Wer Gott suchen will, der muss in die Stille gehen. 

Egal ob sie in der Ferienzeit vereisen oder zuhause bleiben: Machen Sie 

doch Mal wieder Urlaub mit Gott! Dieser ist an allen Orten möglich und das 

Beste daran: Sie müssen nicht ins Reisebüro oder anderweitig buchen, 

denn dieser Urlaub ist immer kostenlos aber nie umsonst! 

   Ihr Kaplan Thomas Elbert 

In eigener Sache: 

Es hakt und klemmt! Bitte um frühzeitige Meldung von Terminen 

Bereits im Herbst beginnt die Planung der Gottesdienste für das Jahr 2024. 

Wir bitten daher um Meldung der bereits feststehenden Termine für das 
Jahr 2024. Ob es sich um einen kirchlichen Termin, einen Termin von 
Vereinen, oder von Privat zu einem Fest, einem Ereignis, oder Jubiläum 
handelt, wir sind für eine frühzeitige Meldung und Absprache sehr dankbar. 

Terminmeldungen können Sie gerne direkt über die Pfarrbüros, Ihren 
Ortsbeauftragen des Pastoralteams oder über Ihr Gemeindeteam mitteilen. 

Die kurzfristige Umterminierung von Gottesdiensten ist für den großen 
Bereich des Pastoralen Raumes mit seinen 24 Gemeinden mit sehr viel 
Aufwand verbunden und fast nicht möglich. 

Bei einer frühzeitigen Meldung ist für alle eine bessere Planung machbar. 



Auch bei Anfragen für Taufen und Trauungen bitten wir Sie, sich immer 
zuerst an die Pfarrbüros zu wenden. Ebenso bitten wir Sie, bei 
Beisetzungen keine Termine festzulegen ohne vorherige Rücksprache und 
Bestätigung durch das jeweilige Pfarrbüro.      

Hier liegen die Termine für den gesamten Pastoralen Raum Mellrichstadt 
vor und werden miteinander abgeglichen.  Hier werden auch die 
Absprachen mit den Zelebranten getroffen und alle weiteren Schritte 
abgeklärt. Für Termine, die außerhalb der Pfarrbüros vereinbart werden, 
kann keine Gewähr übernommen werden. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis! 

 
Ihr Pastoral- und Verwaltungsteam 

 

 
Mellrichstadt 
Das Verwaltungsbüro Mellrichstadt ist in der Zeit vom  
   31.07. - 15.09.  
Dienstag - Freitag jeweils von 9-12 Uhr geöffnet! Tel: 09776/264 
 

 

 

Herzlichen Dank 

sage ich meinen Verwandten, Freunden und Bekannten 

für die vielen Glückwünsche zu meinem 

80. Geburtstag 

Besonderer Dank gilt Herrn Bürgermeister Martin Link.  

Ich habe mich über alles sehr gefreut! 

Kilian Krug 
 



Am Samstag, den 23. September 2023  
findet wieder unsere traditionelle  

Kreuzberg-Wallfahrt statt. 

Weitere Informationen hierzu folgen im nächsten Gemeindeblatt. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Großer Kunsthandwerkermarkt am Centhaus 

Stockheim 

Am Wochenende des 2./3. September findet in Stockheim im und 

am historischen Centhaus wieder der Herbstkunsthandwerkermarkt 

statt. Mehr als 40 Anbieter werden den Besuchern wieder ein 

breitgefächertes und hochwertiges Sortiment präsentieren. Von 

Holz, Leder, Keramik über Textilien, Schmuck bis zu Metall und 

Buchbinderarbeiten wird dem interessierten Publikum viel geboten. 

Ein Drittel der Anbieter stellt zum ersten Mal in Stockheim aus.  Der 

Eintritt beträgt 1 Euro. Öffnungszeiten sind am Samstag von 10 ï 18 

Uhr und am Sonntag von 9 ï 17 Uhr. Für das leibliche Wohl ist am 

Kemmerparkplatz oberhalb des Ausstellungsgeländes gesorgt. 

Auch der Eiswagen aus Bad Königshofen wird wieder sein köstliches 

Eis anbieten. An diesem Wochenende ist auch Deutschlands 

grºÇtes Heilsteinmuseum ĂLavandinumñ unterhalb des Marktes 

geöffnet, wo auch leckere, selbstgebackene Kuchen und Torten 

angeboten werden. Weitere Infos unter 09776/5472 oder 

www.gemeinde-stockheim.de unter ĂVeranstaltungenñ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Das nächste Gemeindeblatt erscheint am 15. September 2023 
Redaktionsschluss ist am 7. September 2023 

Herausgeber: Gemeinde Stockheim; Kirchennachrichten: Kath. Pfarramt. 

Namentlich gezeichnete Beiträge: in Verantwortung der Verfasser. 

Redaktion: Egid Bach, Tel. 09776/5196; Bettina Benkert, Tel. 09776/7963 

gemeindeblatt-stockheim@outlook.de 

Druck: Richard Mack GmbH.  

http://www.gemeinde-stockheim.de/


Der Bürgermeister informiert 
aus der Gemeinderatssitzung  
vom 25.07.2023 
 
Bürgermeister Link begrüßt die Gemeinderäte, Frau Katzmann von der 

Kämmerei, Herrn Roßhirt (Bauamtsleiter), Herrn Heise von der Presse, die 

beiden Zuhörer und die Protokollführerin recht herzlich. 

Mit Schreiben vom 18.07.2023 wurde ordnungsgemäß geladen. 

Genehmigung des öffentlichen Protokolls der 

Gemeinderatssitzung vom 30.05.2023 

Das öffentliche Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 30.05.2023 wurde 

am 06.07.2023 per E-Mail an alle Gemeinderäte versandt. Bürgermeister 

Link fragt nach, ob Einwände hiergegen bestehen. 

Es werden keine Einwände erhoben.  

Beschluss: 

Anmerkung: 

2 Enthaltungen (Die Gemeinderäte Diana Pachovsky und Thomas Dietz 

enthalten sich der Abstimmung.) 

Das öffentliche Protokoll vom 30.05.2023 wird genehmigt.  

Abstimmung:  dafür: 11    dagegen: 0 

Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2023 

Bürgermeister Link übergibt das Wort an die stellvertretende Kämmerin der 

Verwaltungsgemeinschaft Mellrichstadt, Frau Katzmann. 

Frau Katzmann informiert mit einem kurzen Gesamtüberblick über die 

Haushaltslage (Seite 5 des Vorberichtes). 

Von Seiten des Gemeinderats wird gewünscht, dass vor der 

Beschlussfassung das Investitionsprogramm ausführlich erläutert wird. 

Des Weiteren wird nach der Umstellung auf Doppik nachgefragt. 

Betreffend einer  

Umstellung auf Doppik ist in der VGem Mellrichstadt in nächster Zeit nichts 

geplant, entgegnet Frau Katzmann. 

 



Aufgrund einer Nachfrage wird informiert, dass für die Feuerwehr für 12 

Atemschutzanzüge 20.000,-- Euro eingestellt sind. Diese Ausrüstung muss 

dringend ausgetauscht/erneuert werden. Des Weiteren werden auch die 

Nebenkosten für die Mietanwesen bei dem Einzelplan Nr. 8801 

angesprochen. Hierzu wird erklärt, dass die Rückstände im Bürgeramt (aus 

den Jahren 2020 und 2021) im Jahr 2023 vereinnahmt/verrechnet wurden. 

Verjährt ist bei den Mieteinnahmen und Nebenkosten nichts.  

Beschluss 1: 

Der Haushaltsplan 2023, der im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 

und Ausgaben mit jeweils 2.398.200 ú und im Vermºgenshaushalt in den 

Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 875.500 ú abschlieÇt, wird 

genehmigt. 

Abstimmung:  dafür: 10    dagegen: 3 

Beschluss 2: 

Der Stellenplan 2023 wird genehmigt. 

Abstimmung:  dafür: 12    dagegen: 1 

Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 

2022 - 2026 

Frau Katzmann erläutert dem Gemeinderat den Finanzplan und das 

Investitionsprogramm bis zum Jahre 2026.  

Der Gemeinderat wird um Beschlussfassung gebeten. 

Aufgrund der Erschließung des Neubaugebietes wird der schlechte 

Zustand der Grasbergstraße angesprochen. Es wird deshalb im Zuge der 

neuen Erschließung gefordert, nach der Baumaßnahme einen Betrag im 

Haushalt für die Sanierung der Grasbergstraße einzustellen. Der Zustand 

der Straße ist schon jetzt mit den vielen Absenkungen sehr schlecht und 

wird mit dem hohen Lkw-Verkehr betr. dem neuen Baugebiet nicht besser. 

Betreffend dem Gemeindeentwicklungskonzept wird in diesem Jahr noch 

ein weiteres Treffen stattfinden, informiert Bürgermeister Link, aufgrund 

einer Nachfrage.  



Beschluss: 

Der Gemeinderat Stockheim genehmigt das vorliegende 

Investitionsprogramm sowie die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 

2026. 

Abstimmung:  dafür: 12    dagegen: 1 

 

Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 

Haushaltssatzung 

der Gemeinde Stockheim  

Landkreis Rhön-Grabfeld  

für das Haushaltsjahr 2023 

 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde 

Stockheim folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 

hiermit festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.398.200 ú 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 875.500 ú 

ab. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 ú festgesetzt. 

 

  



§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe 

von 0 ú festgesetzt. 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden 

wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (B) 310 v. H. 

2. Gewerbesteuer 310 v. H. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 399.700 ú festgesetzt. 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 

Mellrichstadt, 

Gemeinde Stockheim 

Link 

1. Bürgermeister 

Beschluss: 

Die Haushaltssatzung 2023 wird genehmigt.  

Abstimmung:  dafür: 11    dagegen: 2 

Bauvorhaben: Nutzungsänderung des bestehenden 

Nebengebäudes von Lager zu Wohnfläche auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 159, Hauptstraße 27, Gemarkung 

Stockheim 

 



Frau Sabine Tzscheutschler beabsichtigt auf dem Grundstück Fl.Nr. 159, 

Hauptstraße 27, Gemarkung Stockheim die Nutzungsänderung des 

bestehenden Nebengebäudes von Lager- zu Wohnfläche.  

Das geplante Vorhaben liegt im rechtskräftigen Flächennutzungsplan und 

ist als gemischte Baufläche dargestellt. Ein Bebauungsplan besteht nicht. 

Das Bauvorhaben ist dem Innenbereich zuzuordnen und richtet sich 

bauplanungsrechtlich nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). 

Im Rahmen des Vorhabens werden vier Stellplätze nachgewiesen. Dies 

wird als ausreichend angesehen. 

Der Gemeinderat spricht sich, auch im Sinne der 

Innenentwicklung/Verdichtung, für dieses Bauvorhaben aus.  

Es wird darauf hingewiesen, dass künftig auch die vorhandenen Stellplätze 

genutzt werden und nicht in der Brandgasse geparkt wird, damit diese für 

Rettungsfahrzeuge/Feuerwehr frei bleibt.  

Beschluss: 

Seitens der Gemeinde Stockheim bestehen gegen das geplante Vorhaben 

keine Einwendungen und das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  

Abstimmung:  dafür: 13    dagegen: 0 

Bauvorhaben: Neubau eines Wohnhauses mit zwei 

Wohneinheiten, Stellplätzen, Terrasse und 

Geländeregulierung auf dem Grundstück Fl.Nr. 572, 

Sonnenstraße 34, Gemarkung Stockheim 

Frau Ulla Ritzmann beabsichtigt auf dem Grundstück Fl.Nr. 572, 

Sonnenstraße 34, Gemarkung Stockheim den Neubau eines Wohnhauses 

mit zwei Wohneinheiten, Stellplätzen, Terrasse und Geländeregulierung.  

Das geplante Vorhaben liegt im rechtskräftigen Flächennutzungsplan, ist 

dort als Wohnbaufläche dargestellt, liegt im Geltungsbereich des 

rechtskrªftigen Bebauungsplans ĂHinterm Dorfñ und ist dort als 

allgemeines Wohngebiet (WA II) gem. § 4 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) festgesetzt. 



 Das Bauvorhaben richtet sich bauplanungsrechtlich nach § 30 

Baugesetzbuch (BauGB). 

Für das geplante Vorhaben wird eine Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB 

von den Festsetzungen des gemeindlichen Bebauungsplans ĂHinterm 

Dorfñ beantragt. Die Befreiung bezieht sich auf die Überschreitung der 

Baugrenze im südwestlichen Bereich um ca. 1,80 m sowie die Dachform 

(Walmdach statt Satteldach) und die Dachneigung (25 Grad statt 28 bis 32 

Grad). 

Die Nachbarunterschriften sind vorhanden. 

Beschluss: 

Seitens der Gemeinde Stockheim bestehen gegen das geplante Vorhaben 

keine Einwendungen und das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  

Von den Festsetzungen des gemeindlichen Bebauungsplans ĂHinterm 

Dorfñ wird gemªÇ Ä 31 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) Befreiung 

gewährt. 

Die Befreiung bezieht sich auf die Überschreitung der Baugrenze im 

südwestlichen Bereich um ca. 1,80 m sowie die Dachform (Walmdach statt 

Satteldach) und die Dachneigung (25 Grad statt 28 bis 32 Grad). 

Abstimmung:  dafür: 13    dagegen: 0 

4. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Solarpark Breidig", 

Stockheim - Billigung der Vorentwurfsplanung 

Bürgermeister Link übergibt das Wort an Bauamtsleiter Christian Roßhirt.  

In der Sitzung des Gemeinderats am 30.05.2023 wurde der Beschluss zur 

 nderung des Flªchennutzungsplans im Bereich ĂBreidigñ und gleichzeitig 

ein Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung mit Erweiterung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans ĂSolarpark Breidigñ gefasst. 

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Fl.Nr. 1784 der Gemarkung 

Stockheim mit einer Gesamtfläche (Erweiterung) von ca. 1,3 ha. 

Nunmehr liegt ein vom Planungsbüro V. Eppler aus Heustreu 

ausgearbeiteter Vorentwurf vor. 



Vorgesehen ist, den Änderungsbereich Fläche als Sondergebiet ï 

Erneuerbare Energien (SO-E) auszuweisen. 

Die Kosten für die Änderung des Flächennutzungsplans trägt der 

Antragsteller bzw. Projektant. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt den vom Planungsbüro V. Eppler 

ausgearbeiteten Planungsstand als Vorentwurf für die Änderung des 

Flächennutzungsplans. 

Auf Grundlage der Vorentwurfsplanung ist die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

durchzuführen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren fortzuführen. 

Abstimmung:  dafür: 13    dagegen: 0 

 1. Änderung mit Erweiterung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans "Solarpark Breidig", Stockheim - 

Billigung der Vorentwurfsplanung 

Bürgermeister Link übergibt das Wort an Bauamtsleiter Christian Roßhirt.  

In der Sitzung des Gemeinderats am 30.05.2023 wurde der Beschluss zur 

 nderung des Flªchennutzungsplans im Bereich ĂBreidigñ und gleichzeitig 

ein Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung mit Erweiterung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans ĂSolarpark Breidigñ gefasst. 

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Fl.Nr. 1784 der Gemarkung 

Stockheim mit einer Gesamtfläche (Erweiterung) von ca. 1,3 ha. 

Nunmehr liegt ein vom Planungsbüro V. Eppler aus Heustreu 

ausgearbeiteter Vorentwurf vor. 

Vorgesehen ist, den Erweiterungsbereich als Fläche als Sondergebiet ï 

Erneuerbare Energien (SO-E) auszuweisen. 



Die Kosten für die 1. Änderung mit Erweiterung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans ĂSolarpark Breidigñ trªgt der Antragsteller bzw. 

Projektant. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt den vom Planungsbüro V. Eppler 

ausgearbeiteten Planungsstand als Vorentwurf für die 1. Änderung mit 

Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ĂSolarpark 

Breidigñ. 

Auf Grundlage der Vorentwurfsplanung ist die frühzeitige Beteiligung der 

Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

durchzuführen. 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren fortzuführen. 

Änderung des Flächennutzungsplans sowie Aufstellung 

eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Bereich 

"Lindenberg", Stockheim - Aufstellungsbeschluss u. 

Beschluss über die Änderung des Flächennutzungsplans 

Bürgermeister Link übergibt das Wort an Bauamtsleiter Christian Roßhirt. 

Ein Projektant hat einen Antrag auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens 

zur Errichtung einer großflächigen Freiflächen-Photovoltaikanlage an die 

Gemeinde Stockheim gestellt. 

Zur Verwirklichung des Vorhabens muss nun der Flächennutzungsplan 

geändert und ein entsprechender Bebauungsplan (vorhabenbezogen) 

aufgestellt werden. Diese beiden Bauleitplanverfahren sind von der 

Gemeinde Stockheim durchzuführen. Die Kosten hat der Antragsteller zu 

tragen. 

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 1422, 1422/1, 1426, 

1427, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1435/1, 1436, 1436/1, 1437, 1438,  

1439, 1440, 1441, 1443, 1445, 1446, 1447 und 1448 der Gemarkung 

Stockheim mit einer Fläche von rd. 32 ha. 



Als Art der baulichen Nutzung ist ein Sondergebiet für Photovoltaik gemäß 

§ 11 Abs. 2 BauNVO vorgesehen, als Maß der baulichen Nutzung eine 

Grundflächenzahl (GRZ) von 0,7. 

Die FlNrn. 1447, 1436, 1436/1 und 1437 sind bereits Bestandteil des 

rechtskrªftigen Bebauungsplans ĂSondergebiet Solaranlage Lindenbergñ 

mit einer Fläche von rd. 6,92 ha. Hier ist eine GRZ von 0,34 ha festgelegt. 

Für die FlNrn. 1427 und 1431 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 

11.05.2021 bereits einen Aufstellungsbeschluss für die Errichtung einer 

Photovoltaikanlage (Größe rd. 11,5 ha) gefasst. 

Der Gemeinderat wird um grundsätzliche Entscheidung gebeten, ob eine 

weitere großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlage (Größe: rd.  

32 ha) entstehen soll. Falls der Gemeinderat den Antrag befürwortet, 

wären folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Flächennutzungsplans 

und die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß 

der vorgelegten Umgriffsdarstellung. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die beiden Verfahren fortzuführen. 

3. Sämtliche Planungskosten sind vom Antragsteller zu tragen. 

4. Nach Abstimmung über das vorgelegte Konzept sollen die jeweiligen 

Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Bürgerbeteiligung) und  

nach § 4 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Behördenbeteiligung) durchgeführt 

werden. 

Weil hohe Kosten für die Verlegung einer Anschlussleitung zum 

Umspannwerk nach Nordheim v. d. Rhön entstehen werden, lohnt sich nur 

eine vergrößerte Anlage. Die Photovoltaikanlage rentiert sich nur bei 

Verwirklichung der Fläche mit rd. 32 ha, stellt der anwesende Investor fest. 

Sie wird auch nur mit dieser Größe verwirklicht. Darüber hinaus ist die 

  



Bodenqualität in diesem Bereich sehr schlecht. Es wird versichert, dass am 

Weg (Flurweg) die Anlage harmonisch eingegrünt wird.  

Im Gemeinderat wird heftig darüber diskutiert, warum die Fläche jetzt 

größer werden soll, obwohl das Soll der Gemeinde eigentlich schon erfüllt 

ist. Einige Gemeinderäte sprechen sich gegen den neuen Antrag aus. 

Bemängelt wird auch, dass sich die Anlage direkt unter dem FFH-Gebiet 

befindet. 

Befürwortet wird die Anlage von den Gemeinderäten, weil die 

Energiewende dringend ist und man sie sonst auch nicht umsetzen kann. 

Festgestellt wird, dass man als Ersatz für das Atomkraftwerk in 

Grafenrheinfeld diese Fläche (32 ha) 250mal bräuchte. Deutschland ist ein 

Industrieland.  

Beschluss 1: 

Der Gemeinderat beschließt die Änderung des Flächennutzungsplans 

und die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gemäß 

der vorgelegten Umgriffsdarstellung. 

(Anmerkung: Gemeinderat Thomas Dietz stimmt dagegen und möchte 

dies protokolliert haben.) 

Abstimmung:  dafür: 8    dagegen: 5 

Beschluss 2: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die beiden Verfahren fortzuführen. 

Abstimmung:  dafür: 8    dagegen: 5 

Beschluss 3: 

Sämtliche Planungskosten sind vom Antragsteller zu tragen. 

Abstimmung:  dafür: 8    dagegen: 5 
  



Beschluss 4: 

Nach Abstimmung über das vorgelegte Konzept sollen die jeweiligen 

Beteiligungen nach § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Bürgerbeteiligung) und 

nach § 4 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Behördenbeteiligung) durchgeführt 

werden. 

Abstimmung:  dafür: 8    dagegen: 5 

Kindergarten Stockheim - Verlängerung Förderzuschuss 

Kindergartenjahr 2023/2024 

Die Gemeinde Stockheim leistet seit 2001 einen monatlichen 

Fºrderzuschuss in Hºhe von 5,00 ú pro Kind im Stockheimer Kindergarten 

(auch für Kinder in der Schulkindbetreuung). Für auswärtige Kinder wird 

der Förderzuschuss nicht bezahlt. 

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 24.01.2012 TOP 7 ist der 

Förderzuschuss jährlich neu vom Elternbeirat des Kindergartens zu 

beantragen. Ein Antrag wurde mit Schreiben vom 30.05.2023 mit der Bitte 

um Verlängerung des Förderzuschusses für den Zeitraum 01.09.2023 bis 

31.08.2024 gestellt. 

Der Gemeinderat wird um Entscheidung gebeten, ob der Zuschuss für das 

Kindergartenjahr 2023/2024 weiterhin gewährt wird. 

Es wird vorgeschlagen, den Zuschuss zu erhöhen auf 10,00 Euro, wenn 

für das Kind der Kindergartenplatz für den ganzen Tag (voll) gebucht wird. 

Wenn für viele Kinder voll gebucht wird, kann der Kindergarten mehr 

Personal einstellen. Günstiger wird der Kindergartenbeitrag, wenn alle 

einen vollen Kindergartenplatz buchen würden.  

Beschluss: 

Der Gemeinderat Stockheim genehmigt für das Kindergartenjahr 

2023/2024 einen monatlichen Fºrderzuschuss in Hºhe von 5,00 ú pro Kind 

im Stockheimer Kindergarten. 10,00 Euro werden gezahlt, wenn für den 

ganzen  

  



Tag (voller) Kindergartenplatz gebucht wird. Für auswärtige Kinder oder 

Kinder in anderen Einrichtungen wird der Förderzuschuss nicht bezahlt. 

Die Katholische Kirchenstiftung St. Vitus und der Elternbeirat des 

Kindergartens sind schriftlich zu benachrichtigen. Die Eltern sind durch 

entsprechenden Aushang im Kindergarten zu informieren. 

Abstimmung:  dafür: 13    dagegen: 0 

Freiwillige Leistungen 2022 - Kath. Kirchenstiftung 

Stockheim 

Der gemeindliche Bauhof Stockheim hat für den Kindergarten Stockheim 

(Träger: Kath. Kirchenstiftung) freiwillige Leistungen in Höhe von 3.136,50 

ú erbracht. 

Beschluss: 

Die Gemeinde Stockheim gewährt der Kath. Kirchenstiftung die im Jahr 

2022 erbrachten Leistungen in Hºhe von 3.136,50 ú als freiwilligen 

Zuschuss. Der Betrag wird zu Gunsten der Kath. Kirchenstiftung 

Stockheim durchgebucht. Es erfolgt keine Auszahlung.  

Abstimmung:  dafür: 13    dagegen: 0 

Anfragen und Bekanntgaben 

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist für den 26. September 2023 

geplant. Sollten Bauanträge vorhanden sein, findet sie jedoch schon am 

19. September 2023 statt. 

Bürgermeister Link bedankt sich recht herzlich im Namen der Gemeinde 

bei Herrn Thomas Dietz für die geleisteten 15 Jahre als 

Feuerwehkommandant und überreicht ihm eine geschnitzte Holzfigur des 

hl. Schutzpatrons Florian der Feuerwehr.  

------------------------------------------------------------------------------------------

- 

  



 

Gut beraten ïselbstbestimmt teilhaben!  

Terminankündigung ï neues Beratungsangebot 

 

Der Bezirk Unterfranken ist für Sie da und bietet in Ihrer Region für 

Menschen mit Behinderung und deren Angehörige sowie allen weiteren 

interessierten Personen eine wohnortnahe Beratung zu Themen der 

Eingliederungshilfe an.  

Die Beratungen finden an folgenden Tagen in der Zeit von 09:00 Uhr bis 

12:00 Uhr im Landratsamt Rhön-Grabfeld (Spörleinstr. 11, 97616 Bad 

Neustadt an der Saale) statt:  

19.09.2023 17.10.2023 21.11.2023 19.12.2023 

 

Einen Termin können Sie unter 0931 7959-1349, per Mail an beratung-

eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de oder über unsere Homepage 

(www.bezirk-unterfranken.de/beratung-egh) vereinbaren 
 

======================================================== 

ZU VERMIETEN 

In der Waldstr. 5, 97640 Stockheim ist ab sofort folgende 
Wohnung frei: 

 
Schöne helle 2 ½ Zi-Whg. 65 m², sonniger Balkon mit 
schönem Ausblick, großes Wohnzimmer mit Eßecke, 

Bad mit Wanne und Dusche, 1 Schlafzimmer, 1 
Gästezimmer, Küche, Kellerraum, Autostellplatz. 

 
Bei Interesse: Tel 0151/55510031 Weber Dieter, 

Am Grasberg 22 
 

mailto:beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de
mailto:beratung-eingliederungshilfe@bezirk-unterfranken.de


 

Übernahme von Wahlämtern durch Angehörige des 
öffentlichen Dienstes  
 
Landtags- und Bezirkswahlen am 8. Oktober 2023  
 

Am 8. Oktober 2023 finden die Wahlen zum Bayerischen Landtag 
sowie zu den Bezirkstagen statt. Für die Bildung der Wahlvorstände 
benötigen die Gemeinden eine große Zahl ehrenamtlicher 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer.  
Besonders die Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind aufgrund 
ihrer Stellung und ihrer Verantwortung gegenüber Gesellschaft und 
Staat aufgerufen, sich für das unsere Demokratie prägende Element 
der Wahl als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer einzusetzen. Es 
wäre daher sehr zu begrüßen, wenn insbesondere die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Allgemeinen Inneren 
Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen und sich für die 
Übernahme von Wahlehrenämtern bereit erklären würden.  
Angehörigen der Allgemeinen Inneren Verwaltung, die als 
Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer bei der Landtags- und Bezirkswahl 
mitgewirkt haben, kann für die Beanspruchung am Wahlsonntag 
Freizeitausgleich von einem Tag gewährt werden, sofern dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. Beschäftigte, die nur zur 
Stimmenauszählung nach Schließung der  
Wahllokale eingesetzt waren, können einen halben Tag 
Freizeitausgleich erhalten.  
Bei Interesse zur Übernahme des Wahlehrenamts wenden Sie sich 
bitte an das Wahlamt in der Verwaltungsgemeinschaft Mellrichstadt, 
Hauptstr. 4, 97638 Mellrichstadt, telefonisch unter 09776 608-21 
oder per E-Mail an wahlamt@vg-mellrichstadt.de.  
Vielen Dank für die Bereitschaft zum staatsbürgerlichen 
Engagement.  
Mit freundlichen Grüßen  
Verwaltungsgemeinschaft Mellrichstadt , Wahlamt  

 



 



Danke An alle Helfer des Vatertagsfestes 

Die Freiwillige Feuerwehr Stockheim dankt ALLEN Helfern und 

Kuchenspendern herzlich für das gute Gelingen des diesjährigen 

Vatertagsfestes! 

Ohne euch wäre die Veranstaltung nur halb so schön geworden! 

Besonderer Dank geht an den Wiesenfreunde e.V. für die Spende 

an unsere Jugendfeuerwehr. Den Erlös der Maibaumverlosung 

werden unsere Jugendlichen sinnvoll zu nutzen wissen. 

Einige Gäste haben unsere Mitglieder bezüglich Mitgliedschaft 

angesprochen, da wir immer auf der Suche nach tatkräftiger 

Unterstützung sind, bitten wir Interessierte zu einem unserer 

Übungstermine vorbei zu kommen, um sich das ganze mal 

anzuschauen und reinzuschnuppern. 

Die aktuellen Übungspläne findet Ihr im roten Schaukasten gegenüber 

der Kirche oder in den Fenstern des Feuerwehrhauses < 

Oder kommt zum Tag der offenen Tür 

Wo: Feuerwehrhaus Stockheim 

Wann: 15.08.2023 von 14 bis 18 Uhr 

Programm: Fahrzeugschau 

  Simulation: Fettbrand/ Papierkorbbrand 

  Führung durch unsere Räumlichkeiten 

  Vorstellung unserer Tätigkeiten und Aufgaben 

Für das leibliche Wohl bieten wir kleine Snacks an. 



 



 

 

 

 

Es ist kaum zu glauben, aber wahr, 

auch ich bin jetzt schon 80 Jahr 

Dank meiner Familie mit Kindern und Enkeln für die so  

 wundervollen Tage. 

Dank dem Bürgermeister Martin Link.  

Dank der Pfarrgemeinde durch Herrn Lorenz Sauer.  

Dank dem Rhönklub durch Herrn Manfred Volkmuth.  

Dank unserem Familienkreis, der seit über 40 Jahren  

 mir Kraft und Halt geschenkt hat.  

Dank dem Familienkreis aus Gefäll, die auch über viele  

 Jahrzehnte mich begleiten.  

Dank allen lieben Freunden und Bekannten, die an mich  

 denken, die mich reich beschenkt haben und deren  

 viele guten Wünsche sich hoff entlich erfüllen  

 werden. 

Der größte Dank  aber gilt meinem Schöpfer, der mich  

 bisher durch alle Höhen und Tiefen in seiner Liebe  

getragen  hat.  

Johanna Clement ,  im Juli 2023  

  



 

 

 

 

Herzlichen Dank 

Sagen wir allen Verwandten, Nachbarn und Freunden, die  

uns zu unserer  

Diamantenen Hochzeit 

mit Glückwünschen, Blumen, Geschenken und Überraschungen 

viel Freude gemacht haben.  

Über den Besuch von Bürgermeister Martin Link,  

Pfarrer Menzel, Loren Sauer, Heidi Schmitt und Birgit Greubel  

 vom Obst - und Gartenbauverein haben wir uns sehr gefreut.  

Unser feierlicher Dankgottesdienst wurde von Diakon  

 Peter Schubert und Pastoralreferent Christian Storath, sowie  

 von den Bläsern Reiner Ludwig, Christian Beck, Felix Hoch  

und Silas Weigand gestaltet und hat uns viel Freude bereitet.  

Bei unserer Feier in der Dorfschänke wurden wir mit  

Musik- und Gesangsvorträgen und einem ungarischen  

Geigenvirtuosen überrascht.  

 Wir danken unseren Töchtern mit Familie, die uns  

diesen Tag zu einem unvergesslichen Fest machte n. 

Wir werden uns immer gerne daran erinnern.  

 

Kathy und Walter Wüst    im Juli 2023  

  



 

 

 

 

 

 

 

Anlässlich meines 85. Geburtstages am 14.07. 

 und unserer Eisernen Hochzeit 

 am 18.07.2023 

möchten wir uns bei Angehörigen, Nachbarn  

und Freunden für die Glückwünsche und  

Geschenke herzlich bedanken 

.Über den Besuch  

an unseren Festen  

von Bürgermeister Martin Link  

 Herrn Pfarrer Menzel und 

 Herrn Sauer bei der Eisernen Hochzeit haben wir 

 uns sehr gefreut. 

Für die Gestaltung des Dankgottesdienstes 

 danken wir besonders Herrn Diakon Peter Schubert  

und Herrn Pastoralreferenten Christian Storath. 

Besonders bedanken möchten wir uns beim  

Stockheimer Musikverein für die musikalischen  

Darbietungen zum Geburtstag und beim  

Dankgottesdienst. 

Beide Tage waren für uns sehr schön. 

Danke 

Olga und Albert Wüst      im Juli 2023 
 

 

  



 


